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diese Informationen liefern können. Die sowohl primär- als auch sekundärrechtlich
garantierte Öffentlichkeit der legislativen Prozesse würde nämlich keine Transpa-
renz schaffen, wenn die behandelten Inhalte opak blieben.167 Der Legislativprozess
wurde durch diese Entwicklungen nunmehr gerade auch in Form seiner interinsti-
tutionellen Ausgestaltung nicht unwesentlich weitergehend juridifiziert.168 Als wei-
tere institutionelle Entwicklung ist neben der allgemeinen »Konstitutionalisie-
rung« bzw. »Regularisierung« des Trilogverfahrens169 abschließend festzuhalten,
dass die beteiligten Organe – auch auf den entsprechenden externen Druck hin –
dazu übergehen, eine Teilformalisierung der Trilogverhandlungen vorzunehmen.
Während das Europäische Parlament hier vorangeht, ist indes insbesondere beim
Rat noch erheblicher Handlungsbedarf auszumachen.

167 Schiffauer, Verhandlungen in EU-Gesetzgebungsverfahren (Fn. 33), S. 192.
168 Vgl. auch Haltern, Europarecht, Bd. I, Rn. 1098.
169 Kritisch hierzu v. Achenbach, DÖV 2018, 1025 (1033 u. 1035); dies., Triloge: Vom effizienten

Geheimnis zum Normalverfahren der EU-Gesetzgebung, abrufbar unter: http://zurgeschaeftsord-
nung.de/triloge-vom-effizienten-geheimnis-zum-normalverfahren-der-eu-gesetzgebung/.

Hanjo Hamann*

Drei Desiderate zur Wissenschaft von der Gesetzestechnik –
www.LegistiK.de

Reflexionen nach dem dritten Jahrestreffen
des länderübergreifenden »Netzwerks Normprüfung«

Die Technik der Gesetzgebung fristet bisher ein Nischendasein in der juristischen
Forschung und Lehre, obwohl sie treffend als »umgekehrte Subsumtion« beschrie-
ben und damit als allgemeines Problem der Methodenlehre erkannt worden ist.
Nun erhält die Wissenschaft von der Gesetzestechnik neue Impulse: Ein im vorletz-
ten Jahr gegründeter Beratungskreis deutscher Rechtsnormprüfer(innen) hat im
praktischen Erfahrungsaustausch konkrete Bedürfnisse artikuliert, die in drei De-
siderate an die begleitende Wissenschaft münden. Die Experten befürworten eine
Verwissenschaftlichung der Legistik, ihre Verankerung in der akademischen Lehre

* Der Verfasser, Dr. Dr. Hanjo Hamann, ist Habilitand an der Freien Universität Berlin (Prof. Andreas
Engert) und Senior Research Fellow am Bonner Max-Planck-Institut für Gemeinschaftsgüter (Prof.
Christoph Engel). Der Verfasser dankt den Mitgliedern des Netzwerks Normprüfung, des Referats
14 im NRW-Innenministerium und des Zürcher Zentrums für Rechtsetzungslehre für viele wertvolle
Anregungen. Für Rechercheunterstützung danke ich Neele Hoffmann, für konkrete Rückmeldungen
und hilfreiche Verbesserungsvorschläge zum Text Stefan Höfler, Martin Idler, Matthias Jestaedt,
Ann-Katrin Kaufhold, Winfried Kluth, Jon C.F. Nordrum, Philipp Reutershan, Matthias Rossi, Elke
Schade und Kristina Schönfeldt. Das Bundesjustizministerium (BMJV) und die Akademiefor-
schungsgruppe CAL² unterstützten dankenswerterweise die Einrichtung von www.LegistiK.de. Das
Manuskript wurde am 24.6.2019 abgeschlossen, konnte seitdem nur in einem Punkt aktualisiert wer-
den und befindet sich im Übrigen auf dem Stand von Mitte 2019.
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und den innovativen Umgang mit Herausforderungen der Digitalisierung. Alle drei
Desiderate sind so aktuell wie traditionsreich, und schneiden sich in einem gemein-
samen Fluchtpunkt: Der öffentlichen Verfügbarkeit legistischer Arbeits- und
Rechtsgrundlagen. Dafür steht nun das Internetportal www.LegistiK.de bereit, das
neben praktischen Arbeitshilfen und Vorschriften auch rechtshistorische und
rechtsvergleichende Materialien sammelt.

I. Das »Netzwerk Normprüfung« der deutschen Bundesländer

Gesetzgebung ist Aufgabe der deutschen Länder – so will es Art. 70 Abs. 1 GG.
Trotz vielfältiger Ausnahmen ist die Rechtsetzung also im Grundsatz föderal struk-
turiert, was für die Gesetzestechnik nicht ohne Folgen bleiben kann: Gibt es »eine«
deutsche Gesetzestechnik überhaupt, oder deren nicht vielmehr siebzehn?

Die Ministerialpraxis entwickelte sich bisher in letztere Richtung: Jedes Bundes-
land leistet sich eigene Normprüfer(innen), die »gute« Gesetzestechnik einsetzen,
fortentwickeln und bewahren. Diese Experten tauschten sich bislang kaum über
Ländergrenzen hinweg aus, und waren meist sogar innerhalb desselben Landes auf
verschiedene Einrichtungen verteilt (Justizministerien, Innenministerien, Staats-
kanzleien, Landtage, usw.), arbeiteten also zuständigkeitshalber isoliert voneinan-
der. Diesen Missstand nahmen die Normprüfer(innen) aller Bundesländer 2017
zum Anlass, erstmals am runden Tisch die Erfahrungen der zahlreichen deutschen
Normprüfstellen zusammenzubringen, Probleme im gegenseitigen Austausch zu
erörtern und Lösungsansätze zu vereinheitlichen. Drei Mal trat dieser Runde Tisch
bisher zusammen:

1. »Neue Entwicklungen in der Rechtsnormprüfung« (2017)

Erster Gastgeber war das Land Nordrhein-Westfalen, in dessen Berliner Landes-
vertretung am 19./20. Januar 2017 das Auftakttreffen stattfand, das das »Netzwerk
Normprüfung« begründen sollte.

Der erste Konferenztag brachte Ministerialbeamte und Rechtspolitiker mit Wis-
senschaftlern verschiedener Provenienz zusammen: Nach Impulsreferaten aus
deutschsprachigen Nachbarländern – vom vormaligen Leiter des Verfassungs-
dienstes im österreichischen Bundeskanzleramt, Georg Lienbacher, und dem stell-
vertretenden Leiter des Fachbereichs Rechtsetzung im schweizerischen Bundesamt
für Justiz, Martin Wyss – kamen aus Deutschland der BMI-Referent Bastian Rothe
(»Das Projekt eGesetzgebung«) und der Autor des vorliegenden Textes (»Sprache
und Technik der Gesetzgebung«) zu Wort, sowie die Sprachwissenschaftlerin
Christiane Maaß (»Wie verständlich kann Recht sein?«). Alle Beiträge belegten
das Potential einer wissenschaftlichen Unterstützung der Gesetzgebungspraxis,
etwa nach dem Vorbild der Schweiz und Österreichs.

Der zweite Konferenztag diente dem Kennenlernen und Austausch zwischen
Normprüfer(innen) aller Bundesländer und des Bundes. Aus dem Bundesjustizmi-
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nisterium wurde über den Stand der Neuauflage des »Handbuchs der Rechtsförm-
lichkeit« berichtet, die wegen anderweitiger Auslastung des zuständigen Referats
wohl noch lange auf sich warten lässt. Nach einem weiteren Vortrag des hiesigen
Autors über »Redaktionsfehler aus dem Anwenderblick« gingen die Teilnehmer
zum Erfahrungsaustausch anhand vorab erfragter Interessen über. Hier wurden ins-
besondere der bisherige Mangel an Möglichkeiten zum länderübergreifenden Er-
fahrungsaustausch und der künftige Modus eines Arbeitskreises erörtert.

2. Zweites Treffen des Netzwerks Normprüfung (2018)

Zum zweiten Treffen lud das Land Niedersachsen, dessen Staatskanzlei (Arbeits-
gruppe Rechtsvereinfachung) am 23./24. Januar 2018 die Pforten des Landesmuse-
ums in Hannover öffnete.

Anstelle eines wissenschaftlichen Rahmenprogramms widmete sich der erste
Konferenztag den Ergebnissen eines Fragebogens, der vorab an alle Normprüf-
stellen versandt worden war. Neben »Organisation, Arbeitsweise und Ablauf der
Normprüfung« ging es deshalb auch um »Normprüfung im Parlament« und
schließlich abermals um die Neuauflage des Handbuchs der Rechtsförmlichkeit.
In den Diskussionen kam auch die Frage nach Ausbildungsangeboten für die
Normprüfung auf; keinem Anwesenden waren einschlägige Lehrveranstaltungen
an den juristischen Fakultäten des jeweiligen Landes bekannt.

Am zweiten Konferenztag wurde die Arbeitshilfe »eNorm« des Bundes sowie
das »Verfahren zur elektronischen Normverkündung« des Landes Brandenburg –
als eines Vorreiters der elektronischen Gesetzgebung – vorgestellt. Schließlich er-
örterten die Teilnehmer wiederkehrende Rechtsprobleme im Zusammenhang mit
Verordnungsermächtigungen1 und weitere Einzelfragen der Rechtsförmlichkeit.2

Ihr Erfahrungsaustausch zeigte Parallelprobleme in den Landesgesetzgebungen
auf, die von einer länderübergreifenden Erörterung profitieren, aber wissenschaft-
lich bisher noch ungeklärt sind.

3. Drittes Treffen des Netzwerks Normprüfung (2019)

Das dritte Treffen führte nach Rheinland-Pfalz, an die Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften in Speyer, deren Forschungsinstitut für öffentliche
Verwaltung (FÖV) auf den 20./21. Februar 2019 einlud.

Am ersten Konferenztag wurde anhand von Impulsreferaten aus Niedersachsen
und Sachsen über die Themen »Verweisungen und Prüfung von Staatsverträgen«

1 Zitierung von Ermächtigungsgrundlagen in der Einleitungsformel, Verordnungsermächtigungen in
Verordnungen (Bsp. § 70 Abs. 5 StVZO) und Aufhebung versteinerter Verordnungen.

2 Änderung von Inhaltsübersichten, abstrakte oder konkrete Bezeichnung von Ministerien, dynami-
sche Verweisungen auf Bundesrecht, Verweisung auf Fundstellen im Internet, Zitierweise für letzte
Änderungen.
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sowie aufgrund einer vorab vom FÖV durchgeführten Umfrage über »Weiterbil-
dungsangebote in der Normprüfung« diskutiert. Der Tag endete mit einem weiteren
Themenblock zu »Erfahrungen mit Handreichungen« in Nordrhein-Westfalen so-
wie im Projekt zur Digitalisierung legistischer Arbeitshilfen in der eGesetzgebung
(dazu unten IV.) unter Leitung des Speyerer Instituts für Gesetzesfolgenabschät-
zung und Evaluation (InGFA).

Der zweite Konferenztag widmete sich vor allem der Rechtssprache: Nach ei-
nem ausführlichen Referat der Sprachwissenschaftlerin Antje Baumann (BMJV-
Gesetzesredaktion) über »Einfache und gendergerechte Rechtssprache« erläuterten
Burkhard Margies und René Kubach (Institut für Verwaltungskommunikation
Speyer, InVK) ihre Auswertung mehrerer hundert Verwaltungsbescheide. Dabei
wurde deutlich, wie Sprache und Begrifflichkeiten von Gesetzen auch in Verwal-
tungsbescheide einsickern, so dass Studien der Verwaltungssprache helfen können,
Verbesserungspotentiale in der Gesetzessprache auszumachen. Nach dem Mittag
wurde über den Ausrichter des nächsten Jahrestreffens diskutiert, das nunmehr am
10./11. März 2020 wiederum in Berlin stattfinden soll. An- und abschließend
wurde das Informationsportal www.LegistiK.de des hiesigen Autors eröffnet und
vorgestellt (dazu unten V.).

4. Fazit: Drei Desiderate der Normprüfungspraxis an die Wissenschaft

Obwohl das »Netzwerk Normprüfung« dem Arbeitsaustausch der beteiligten Mi-
nisterialbeamten dient, wurde seine wissenschaftliche Begleitung von Anfang an
begrüßt und großzügig unterstützt. Die ersten drei Jahre ergaben vor allem drei
Desiderate für Wissenschaft und Lehre,3 die sich durch alle Normprüfungstreffen
hindurchzogen und zunehmend verdichteten. Diese sogleich zu erläuternden Fra-
gestellungen sind zwar mit Blick auf die vergangenen vierzig Jahre Gesetzge-
bungslehre keineswegs neu. Dass sie trotzdem immer wieder aufscheinen – »auf
merkwürdige Weise zeitlos«, wie Meßerschmidt die »pragmatische Suche nach
Kriterien guter Gesetzgebung« treffend beschrieb4 – belegt jedoch ihre fortdau-
ernde Brisanz.

II. Desiderat 1: Verwissenschaftlichung der Gesetzestechnik

Vor sieben Jahren formulierte Schulze-Fielitz ein »Dilemma« der deutschen Ge-
setzgebungslehre: »Gibt es eine Nachfrage der Gesetzgebungspraxis nach einer
akademischen Gesetzgebungslehre«?5 Dies dürfte sich inzwischen wohl bejahen
lassen: In der beim dritten Normprüfungstreffen vorgestellten Umfrage unter allen
deutschen Normprüfstellen fand die Aussage »Die Wissenschaft beschäftigt sich

3 Weitere zukunftsträchtige »Entwicklungstendenzen« identifizierte Karpen, JuS 2016, 577, 584.
4 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 121.
5 Schulze-Fielitz, RW 2012, 489, 493.
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zu wenig mit dem Bereich der Normprüfung.« eine Zustimmung von 73%; kein
Befragter widersprach der Aussage.6

Fragen ließe sich indes, ob sich dieser »Bereich der Normprüfung« mit dem
deckt, was Schulze-Fielitz und andere mit »Gesetzgebungslehre« meinen, denn:
»Der Begriff ›Gesetzgebungslehre‹ ist vieldeutig«.7 Die bis heute wohl ausdiffe-
renzierteste Taxonomie unterscheidet »sechs Subdisziplinen«, die je für sich oder
in wechselnden Kombinationen mit dem Oberbegriff »Gesetzgebungslehre«
gleichgesetzt werden: Theorie, Analytik, Taktik, Methodik, Technik und Evalua-
tion der Gesetzgebung.8 Vielen dieser Fragen widmet sich beachtliches Schrift-
tum,9 doch gerade die für die Normprüfung relevante »Gesetzgebungslehre i.e.S.
von Gesetzgebungstechnik« ist »in den vergangenen zwei Jahrzehnten« »wenig
[…] vorangekommen«, oder gilt gar als »wissenschaftlich weithin versandet«.10

Unklar ist also, ob die vor über vierzig Jahren geforderte »Verwissenschaftli-
chung« der Gesetzgebung allmählich deren »Übergang von der Mystik zur Wissen-
schaft« erreicht,11 oder nicht bloß einen »Steinbruch«12 aus Versatzstücken hinter-
lässt – ein »Mosaik aus Kieseln und Diamantsplittern«, wie es für die
österreichische Legistik hieß.13 Auch Schweizer Legisten warten auf »theoretische
Vertiefungen und eine bessere Alimentierung durch die Theorie«,14 deshalb bedarf
die Wissenschaft von der Gesetzestechnik größerer Aufmerksamkeit und methodi-
scher Erneuerung – wie drei beliebig gegriffene Beispiele illustrieren:

6 Eigene Umrechnung (gemittelt in Prozent der Skala) von Daten aus Piesker, Zentrale Ergebnisse der
Befragung »Aus- und Fortbildung in der Normprüfung«, Vortrag Speyer 20.2.2019: Von 12 Antwor-
tenden stimmten 2 »voll und ganz« zu, 7 »eher«, 3 »teils/teils«, niemand stimmte der Aussage »eher
nicht« oder »überhaupt nicht« zu.

7 Adamovich, in: Winkler/Schilcher (Hrsg.), Gesetzgebung, 1981, S. 204.
8 Karpen, ZRP 2007, 234; zu den ersten fünf (mit Schaubild) Karpen, ZG 1986, 5, 7 f.; nur noch »vier

Arbeitsfelder« in Karpen, JuS 2016, 577; nur drei »einzelne Stränge der Gesetzgebungswissen-
schaft« nennt Meßerschmidt, ZJS 2008, 224, 231: »Gesetzgebungsforschung, Evaluationsforschung
bzw. Gesetzesfolgenabschätzung und Gesetzestechnik«.

9 Beste Überblicke: Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 113–116; Kluth, in: Kluth/Krings (Hrsg.), Gesetz-
gebung, 2014, S. 6–21; 320 frühe Arbeiten bibliographierte Baden, in: Schreckenberger/König/Zeh
(Hrsg.), Gesetzgebungslehre. Grundlagen – Zugänge – Anwendung, 1986, S. 187–201; nur kurso-
risch dagegen Karpen, ZG 1986, 5, 11–13.

10 Zitate aus Schulze-Fielitz, ZG 2006, 209, 219 und 224 (ebenso 225: »dass die Gesetzgebungslehre
in Deutschland stagniert«); ders., RW 2012, 489, 492 f. zur »Spätfolge des staatsrechtlichen Positi-
vismus […], dass Gesetzgebungslehre als Forschungsfeld […] weithin brach liegt«; vgl. schon Ada-
movich (Fn. 7) zur »eher unterentwickelten Existenzweise« der »Lehre von der Gesetzestechnik«
(205 f.); optimistischer nur Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 117 zum »gewaltigen theoretischen und
praktischen Fortschritt« der Gesetzgebungslehre zwischen 1980 und 2004.

11 Bender, ZRP 1976, 132, Zitate von 134 bzw. 132.
12 Schulze-Fielitz, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 1988, S. 31.
13 So Schneider (Fn. 44), S. 5 Rn. 6.
14 Mader, LeGes 2006, 143, 146 f.; vgl. auch Uhlmann/Höfler, Professional Legislative Drafters, 2016,

insb. S. 137–148.
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1. Theoretisierung der Gesetzestechnik am Beispiel der Gesetzesänderung

Am Rande des dritten Normprüfungstreffens warf ein Normprüfer eine Frage aus
seiner Arbeit auf: Wie sind ermächtigungslos gewordene Verordnungen aufzuhe-
ben? Sollte eine überflüssige Verordnung, deren Ermächtigungsgrundlage noch auf
Zeit gilt, vor Ablauf dieser Zeit (unter Ausnutzung der Ermächtigung) förmlich
aufgehoben werden, um spätere Kompetenzkonflikte (die sich im Fall daraus erga-
ben, dass die Verordnungsgegenstände in die Zuständigkeit mehrerer Ministerien
fielen) zu vermeiden? Hierzu suchte der Normprüfer wissenschaftlichen Rat, und
die Diskussion lief zurück auf eine früher bereits erörterte Frage:

Was geschieht ganz allgemein mit Änderungsgesetzen nach Vollzug ihres Ände-
rungsbefehls – welche Fassung des geänderten Gesetzes gilt bei nachträglichem
Wegfall des Änderungsgesetzes? Das Schrifttum bietet dazu (oft nur implizit) zwei
Auffassungen, die in genau gegenteilige Resultate münden. Sie lassen sich etwas
überspitzt als Schotenmodell bzw. Zwiebelmodell beschreiben:

Das Schotenmodell hält Änderungsgesetze für reine Transportvehikel – haben
sie ihren Inhalt in das geänderte Gesetz entleert, schrumpfen sie zur rechtlich be-
deutungslosen Hülle. Dieses Verständnis wurde in der Literatur vertreten,15 liegt
dem »Handbuch der Rechtsförmlichkeit« seit seiner ersten Auflage zugrunde und
gilt Referenten des Bundesinnenministeriums als »gefestigte Staatspraxis«.16

Das Zwiebelmodell hingegen beruht auf der Vorstellung, dass sich jedes Ände-
rungsgesetz wie eine zusätzliche Haut über das geänderte Gesetz legt – dessen Vor-
schriften also nur solange überlagert, wie das Änderungsgesetz wirksam ist. Dieses
Verständnis findet sich im Schrifttum,17 wurde von Referenten des Bundesinnenmi-
nisteriums gebilligt,18 und liegt wohl auch der ständigen Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zugrunde.19

Hier ist kein Raum, die Frage zu klären oder die bereits vorgetragenen Argu-
mente für und wider beide Lesarten zu wiederholen.20 Es genügt zu sehen, dass so-
gar innerhalb eines Ministeriums unterschiedliche Vorstellungen artikuliert werden
und dass derart grundlegende Fragen der Gesetzestechnik einer systematischen
Theoretisierung harren, soll der »wissenschaftliche Status« der Rechtsförmlich-
keitsprüfung nicht »zweifelhaft bleiben«.21

15 Ramcke, DÖV 2000, 69, 70; Hamann, AöR 139 (2014), 446, 456.
16 BMJ, HdR, 1. Aufl. 1991, Rn. 12, online unter www.LegistiK.de/1991/HdR; Schmitz/Olbertz,

NVwZ 1999, 126, 127 f.
17 Tiedemann, NJW 1998, 3475; Roth, NVwZ 1999, 155; Fuchs, delegibus.com/2010,5.pdf, S. 4.
18 Hamann, AöR 139 (2014), 446, 457 zur Verlängerung des vom BMI verantworteten WoZuG/VWG/

AusÜbsiedWOG.
19 So Brandner, Gesetzesänderung, 2004, S. 39 f., und weiter 40: »Insofern kann von einer […] akzep-

tierten und geübten ›gefestigten Staatspraxis‹ schwerlich die Rede sein.«
20 Zusammenfassend Hamann, AöR 139 (2014), 446, 455–458.
21 Schulze-Fielitz, ZG 2006, 209, 211 mit der (vielleicht zu apodiktischen) Schlussfolgerung, dass sich

die Legistik »gegen eine Verwissenschaftlichung« sperre; auch Kluth, in: Kluth/Krings (Fn. 9), S. 20
Rn. 66 beklagt »geringe Reflektionstiefe«.
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2. Die Rolle der Sprachwissenschaft am Beispiel des Adressatenproblems

Beim ersten und dritten Normprüfungstreffen standen Referate aus der benachbar-
ten Sprachwissenschaft im Zentrum. Nicht umsonst gilt die wissenschaftliche Ge-
setzgebungslehre seit jeher als »notwendig interdisziplinär«22 und kann ohne ihre
Nachbardisziplinen allenfalls eine »juristisch halbierte Rationalität« entwickeln.23

Diese Rationalität ist allerdings nicht nur ein Gebot wissenschaftstheoretischer
Lauterkeit, sondern entscheidet auch über den praktischen Nutzen der Wissen-
schaft von der Gesetzestechnik.

Ein anschauliches Beispiel hierfür bietet das Adressatenproblem, also die
»noch immer nicht zufriedenstellend gelöste« Frage, »wer ›richtiger Adressat‹
des Gesetzes ist: Schlechthin jedermann (§ 34 I GGO II) oder (nur) Gerichte und
Behörden, der Rechtsstab.«24 In der Gesetzgebungslehre finden sich sowohl die
Annahme, »daß sich das Gesetz an den Rechtsstab und nicht unmittelbar an den
Bürger wendet«,25 als auch die Forderung, Rechtsnormen müssten allgemein ver-
ständlich sein – sowie Stimmen, die für separate Gesetzesfassungen je Adressa-
tenkreis plädieren.26

Im Schrifttum werden diese Fragen bisher allerdings unter weitgehender Außer-
achtlassung der Rechtslinguistik verhandelt,27 obwohl die Relativität (Adressaten-
bezogenheit) alles Sprachhandelns einen Grundpfeiler dieser Disziplin bildet und
entsprechende Erörterungen zur Normgenese,28 sowie zum internationalen »plain
language movement« inspiriert.29 Das anhaltende Interesse der Rechtslinguistik an
der Gesetzgebungslehre verdeutlicht nicht zuletzt der aktuelle Beitragsaufruf des
International Journal of Language & Law zur Rolle der Sprache in der Normge-
nese.30 Dieses Interesse zu erwidern, stünde der Gesetzgebungslehre gut an.

22 So heute Kluth, in: Kluth/Krings (Fn. 9), S. 22 Rn. 75; Meßerschmidt (s. Fn. 43); ebenso Karpen,
JuS 2016, 577: »interdisziplinäre Wissenschaft«; zur Tagung »Gesetzgebung: Interdisziplinäre Per-
spektiven« resümmieren Sack/Jacoby, ZG 2017, 70, es bestehe »erheblicher Bedarf an interdiszipli-
närer Rechtstatsachenforschung« (73).

23 Schulze-Fielitz, ZG 2006, 209, 216 (Zitat); früher schon ders. (Fn. 12), S. 34 f.; ders., RW 2012,
489, 494 über Schärdel, Die Bücherkodifikation, 2012.

24 Karpen, ZG 1986, 5, 30; dazu u.a. Müller, in: Schäffer/Triffterer (Fn. 34), S. 35; Kindermann, in:
Öhlinger (Hrsg.), Methodik der Gesetzgebung, 1982, S. 211; Schulze-Fielitz (Fn. 12), S. 539 ff.;
Blum, Wege zu besserer Gesetzgebung, 2004, Bd. 1 S. 11 zum »unterschiedlichen Adressatenkreis
für Rechtsnormen«; Müller/Uhlmann (Fn. 48), S. 200 ff.

25 Statt aller Kindermann, in: ders. (Fn. 34), S. 258, 259; Towfigh, Der Staat 48 (2009), 29; bald wohl
auch Wank, Juristische Methodenlehre. Methodenlehre in der Anwendung, im Erscheinen 2019.

26 So etwa Rödig 1980, zit. nach Kindermann, in: ders. (Fn. 34), S. 260 bei Anm. 14.
27 Vgl. jüngst Trklja, JLL 2019, 9: »The constitutive role of language in law-making […] has been lar-

gely neglected«.
28 Vogel, in: Felder/ders. (Hrsg.), Handbuch Sprache im Recht, 2017, S. 349–365; Lötscher, Die

(Un-)Verständlichkeit von Gesetzen, ZERL 2016, #36813.
29 Adler, in: Solan/Tiersma (Hrsg.), Oxford Handbook of Language and Law, 2012, S. 67–83.
30 Trklja, The Impact of Language on Law-Making and Norm-Making, JLL 2019, 9–11.
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3. Die Rolle der Zivilrechtswissenschaft und ökonomischer Überlegungen

Ebenso wenig Beachtung erfuhr bislang der weitgehende Rückzug der Zivilrechts-
wissenschaft aus der Gesetzestechnik. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war die
aufkeimende legislative Rechtswissenschaft »maßgeblich […] durch die Zivil-
rechtswissenschaft geprägt«,31 die zwischen 1870 und 1950 immer wieder »Ab-
handlungen zu Gesetzgebungsfragen« »als Nebenprodukte zivilrechtlicher […]
Forschung« lieferte.32

Auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es ein vormaliger Ober-
landesgerichtsrat und ausgewiesener Experte des Zivilprozessrechts, der eine le-
gistische Handreichung als ersten Vorläufer zum »Handbuch der Rechtsförmlich-
keit«   veröffentlichte (dazu www.LegistiK.de#1963), und ein zehn Jahre später
in Gießen berufener Ordinarius für Bürgerliches Recht entwickelte als »zweiter
Protagonist der Wiederbele[b]ung der Gesetzgebungswissenschaft« mehrere »bis
heute exemplarische« und wirkmächtige Studien zur Gesetzgebung.33 Sie mün-
deten in fünf Sammelbände,34 die heute als »wahre Fundgruben gesetzgebungs-
wissenschaftlicher Erkenntnisse« gelten, weil sie viele legistische Grundfragen
»erstmals im deutschsprachigen Raum« aufgriffen.35 Damals gehörten zur Ge-
setzgebungslehre ganz selbstverständlich auch zivilrechtliche Fragen wie die
»Entstehungsgeschichte des BGB«, »die Abgrenzung von Schuldrecht und Han-
delsrecht als legislatorisches Problem«, »quantitative Legaldefinitionen im Wirt-
schaftsrecht« und die »systemgerechte Einpassung von Normen« am Beispiel
des § 313 BGB.36

Inzwischen wird zwar beklagt, dass »alle hauptberuflichen Rechtsprofessoren«
im Herausgebergremium der Zeitschrift für Gesetzgebung Staatsrechtslehrer seien
– und nur eine »von Haus aus Zivilistin«.37 Doch noch immer liefern Zivilrechtler
wertvolle Impulse – ob sie sich für die Legistik aus Perspektive der Methoden-
lehre interessieren (Stichwort subjektive vs. objektive Auslegung und Relevanz

31 Kluth, in: Kluth/Krings (Fn. 9), S. 12 Rn. 34; »maßgebliche Impulse« sieht Emmenegger, Gesetzge-
bungskunst, 2006, S. 33-41 bei Ofner, Stammler, von Gierke, Menger und von Petrazycki, m.w.N.
auf S. 31-33; vgl. auch ebd. S. 53 zur Bewegung der »Diskussion aus dem Zivilrecht in die Staats-
rechtslehre«.

32 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 118; Schneider (Fn. 44), S. 2 Rn. 3 nennt beispielhaft »Arbeiten der
Zivilrechtler Kohler, Hedemann, von Mayer, Zitelmann«.

33 So Kluth, in: Kluth/Krings (Fn. 9), S. 16 f. Rn. 50 f. über Jürgen Rödig.
34 Rödig/Baden/Kindermann (Hrsg.), Vorstudien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 1975; Rödig,

Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 1976; Klug/Ramm/Rittner/Schmiedel (Hrsg.), Gesetzge-
bungstheorie, Juristische Logik, Zivil- und Prozeßrecht. GS für Jürgen Rödig, 1978; Kindermann
(Hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung 1982 (dort Vorwort: »Was Jürgen Rödig unter
Gesetzgebungstheorie verstand, […] galt es fortzuführen.«); Schäffer/Triffterer (Hrsg.), Rationali-
sierung der Gesetzgebung. Jürgen-Rödig-Gedächtnissymposion, 1984.

35 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 115.
36 So die Beitragstitel von Kindermann, in: Rödig (Fn. 34), S. 560; Schwark, in: Kindermann (Fn. 34),

S. 11; Rittner, in: GS Rödig (Fn. 34), S. 74; Baden, in: Schäffer/Triffterer (Fn. 34), S. 234.
37 Schulze-Fielitz, ZG 2006, 209, 212, und weiter: »Der Gesetzgebungsprozess wird wissenschaftlich

vor allem als ein staatsrechtliches Problemfeld wahrgenommen«.
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von Gesetzgebungsmaterialien),38 oder praktisch mit Gesetzen arbeiten39 und des-
halb nicht übersehen können, dass Gesetzestechnik nichts anderes ist als »umge-
kehrte Subsumtion«,40 die folglich wie andere Methodenfragen alle juristischen
Teildisziplinen gleichermaßen angeht. Gerade die Zivilrechtswissenschaft verfügt
traditionell über feines Methodengespür; nebst wirtschaftlichem Problembewusst-
sein, um qua ökonomischer Analysen zur Legistik41 einen Brückenkopf zu den
Wirtschaftswissenschaften zu errichten – ob zur Neuen Politischen Ökonomie
oder zur Institutionenökonomik,42 deren Potential für die Legistik bislang noch
kaum untersucht ist.

4. Fazit: Verwissenschaftlichung durch Institutionalisierung?

Die inzwischen wie ein Mantra beschworene »zwangsläufige Interdisziplinarität«
der Legistik43 erschwert ihre Fortentwicklung durch einzelne Pioniere. Nur ein ein-
ziges »sozusagen im Alleingang« erarbeitetes legistisches Referenzwerk konnte
sich aus den 1980er Jahren bis über die Jahrtausendwende herüberretten,44 ist 2002
jedoch ebenfalls eingegangen.45 Soll die Wissenschaft von der Gesetzestechnik
nicht infolge unsteter Konjunkturen »stärker noch als in der Wissenschaft sonst üb-
lich in Zyklen« verlaufen,46 braucht sie vor allem »Ressourcen für die dauerhafte
Realisierung entsprechender Forschung«.47 Zumal fast alle deutschsprachigen Re-

38 Baden, in: Rödig (Fn. 34), S. 369; Baldus/Theisen/Vogel (Hrsg.), »Gesetzgeber« und Rechtsanwen-
dung, 2013; Fleischer (Hrsg.), Mysterium »Gesetzesmaterialien«, 2013; Friehling, Gesetzesmateri-
alien und Wille des Gesetzgebers, 2017; demnächst auch Wank (Fn. 25).

39 Bspw. der OLG-Richter Schubert, FA 2007, 303 (zur »Bekanntmachungs-« und »Fußnotentech-
nik«), der Baurechtsanwalt Fuchs, delegibus.com/2010,5.pdf (zur materiellen Derogation), der
Ordinarius für Handels- und Wirtschaftsrecht Frey, ZG 2016, 325 (zu »Überschriften für Rechts-
sätze«), oder der Prozessrechts-Emeritus Vollkommer, in: Universität Athen (Hrsg.), FS Nikolaos K.
Klamaris, 2016, S. 863 (»zur stillschweigenden Berichtigung von § 26 ZPO«).

40 Maihofer 1981, zit. nach Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, Fn. 13, 117, 191.
41 Schon früh etwa Homann, in: Schäffer/Triffterer (Fn. 34), S. 193; Leidig, in: Tammelo/Mock (Hrsg.),

FS Robert Weimar, 1986, S. 231; Dicke/Hartung, Externe Kosten von Rechtsvorschriften. Möglich-
keiten und Grenzen der ökonomischen Gesetzesanalyse, 1986; rechtsökonomische Anleihen auch
bei Hamann, AöR 139 (2014), 446, 449 f.

42 Immerhin war es einer der sechs Gründungsherausgeber (und erste Autor) des heutigen Journal of
Institutional and Theoretical Economics (JITE) gewesen, der Jahre später die »erste umfassende
monographische Abhandlung« zur Gesetzgebungslehre vorlegte (Mertens, Gesetzgebungskunst
2004, S. 488), dazu www.LegistiK.de#1862.

43 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 225; wiederholt auf 111 (»interdisziplinärer Forschungsansatz«), 112
(»interdisziplinäre Querschnittmaterie«), 113 (»zwingend gebotene multidisziplinäre Gesetzgebungs-
theorie«), 231 (»multidisziplinäre Regelungstheorie«), 232 (»interdisziplinäre Gesetzgebungslehre«).

44 Schneider, Gesetzgebung. Ein Lehr- und Handbuch, 1. Aufl. 1982, 2. Aufl. 1991, 3. Aufl. 2002
(Zitat dort S. 3).

45 Seitdem wurde es nicht mehr neu aufgelegt; Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 113 hält es für »kaum
anschlussfähig« an »multidisziplinäre Gesetzgebungstheorie«.

46 So Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 113, der zwei »legistische Aufbruchsituationen« (118) identifi-
ziert: Eine gesellschaftspolitische in den 1970ern sowie ein »sichtbares Wiedererstarken der Gesetz-
gebungslehre« (114) im »kurz vor der Jahrtausendwende einsetzenden ›Revival‹ der Gesetzge-
bungslehre« (119) aufgrund der EU-Integration.

47 Sack/Jacoby, ZG 2017, 70, 72.
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ferenzwerke der Gesetzgebungslehre inzwischen aus der Schweiz stammen,48 wes-
halb Legisten auch noch Ressourcen für die Rechtsvergleichung benötigen – wie
schon ihre frühen Pioniere,49 und heute vor allem die European Association of Le-
gislation (EAL) mit ihrem langjährigen Vorsitzenden Ulrich Karpen.50

Einen vergleichenden Blick verdient mithin die Ressourcenausstattung des be-
nachbarten Vorreiters: Die Schweizer Rechtsetzungslehre ist »seit langem stärker
institutionalisiert und wohl auch einflussreicher« als die deutsche, und genießt
folglich »zu Recht einen hervorragenden Ruf«.51 So finden sich an der Universität
Genf seit 1975 das Zentrum für Studien, Technik und Evaluation von Gesetzen (CE-
TEL) und an der Universität Zürich seit 2000 das Zentrum für Rechtsetzungslehre
(ZfR), die hierzulande ihresgleichen suchen: »Was dringend fehlt, ist ein For-
schungs- und Entwicklungszentrum für Gesetzgebungskunst […], vergleichbar
den Einrichtungen in Zürich, Genf, Salzburg, Den Haag, London und Edin-
burgh.«52 Eine solche »Bündelung gesetzgebungswissenschaftlichen Sachver-
stands«53 brächte die Verwissenschaftlichung der Gesetzestechnik erheblich voran.

III. Desiderat 2: Bedarf an universitärer Lehre

Nachdem beim zweiten Normprüfungstreffen die Frage nach legistischer Ausbil-
dung aufgeworfen wurde, belegte die Umfrage zum dritten Treffen, dass 79% der
Normprüfer(innen) im höheren Dienst sich durch ihr Studium »sehr schlecht« oder
»eher schlecht« auf die Normprüfung vorbereitet fühlten, wobei zwei Drittel dabei
konkrete »Defizite« des Studiums identifizierten.54 Dieser Befund ist keineswegs

48 Richli, Interdisziplinäre Daumenregeln für eine faire Rechtsetzung, 2000; Müller/Uhlmann, Ele-
mente einer Rechtssetzungslehre, 3. Aufl. 2013; Wyss, Rechtsetzungslehre. Ein Abriss mit Arbeits-
und Studientexten, 2016; einzige deutsche Ausnahme: Kluth/Krings (Fn. 9).

49 Etwa Rödig 1978 (Fn. 34) mit Blick nach Schweden, Schweiz, USA, Frankreich, England, Japan
und Österreich und Kindermann 1982 (Fn. 34) nach Ungarn, Schweiz, Österreich und Polen, sowie
Schneider 1982 (Fn. 44), S. 5–9 (Rn. 6–11) über Österreich, Schweiz, USA, Großbritannien und
Frankreich; laut Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 116 führt »kein Weg an der amerikanischen Literatur
vorbei«; zu Marokko etwa Real, RabelsZ 1984, 52.

50 Karpen, ZG 1994, 57; ders. (Hrsg.), Legislation in European Countries, 1996; ders., in: Kluth/
Krings (Fn. 9), S. 159 ff.; ders./Xanthaki (Hrsg.), Legislation in Europe, 2017.

51 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 114 m.w.N. (zugleich für Österreich); auch Schulze-Fielitz, RW
2012, 489, 492 betont das »deutlich höhere wissenschaftliche Niveau der Gesetzgebungslehre« in
der Schweiz; zur »kulturellen Tiefendimension« ders. (Fn. 12), S. 30: »›Konsensgesetzgebung‹ in
der Schweizer Konkordanzdemokratie« als »Humus für die Gesetzgebungslehre«.

52 Karpen, ZRP 2007, 234, 235 = JZ 2008, 135, 136; das in Salzburg damals geplante »Österreichische
Zentrum für Rechtsetzung (ÖZER)« (so Schäffer, LeGes 2006, 132, 141), scheint nie realisiert wor-
den zu sein.

53 Schulze-Fielitz, JZ 2004, 862, 870 – »sei es in einem universitären Zentrum für Rechtsetzungslehre
(nach Schweizer Vorbildern)« oder »einem unabhängigen, an der Praxis […] orientierten Institut für
Gesetzgebung«; auch Sack/Jacoby, ZG 2017, 70, 73 plädieren für »entsprechende Kapazitäten«,
»etwa in Institutsform (wie in Speyer)«.

54 Eigene Umrechnung (in Prozent der Teilnehmer) von Daten aus Piesker, Zentrale Ergebnisse der
Befragung »Aus- und Fortbildung in der Normprüfung«, Vortrag Speyer 20.2.2019: Von 14 Antwor-
tenden bewerteten 4 die Vorbereitung durch ihr Studium als »sehr schlecht«, 7 als »eher schlecht«,
2 als »teils/teils«, 1 als »eher gut«, niemand als »sehr gut«.
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neu – schon vor Jahrzehnten hieß es: »Daß es kaum eine legistische Ausbildung
gibt und daß sich jeder, der mehr oder weniger zufällig Legist wird, sein Handwerk
allein beibringen muß, wird vielfach als Mangel empfunden. Trifft der ›Anfänger‹
auf einen kundigen und verständnisvollen Vorgesetzten, kann er von Glück reden;
andernfalls muß er Schritt für Schritt aus seinen eigenen Fehlern [lernen], die die
Rechtsordnung nicht selten zu tragen hat«.55

Dieses Bedürfnis der Normprüfungspraxis nach einer »weit stärkeren systemati-
schen Ausbildung in Legistik« findet im Schrifttum also Widerhall,56 und ist dabei
nicht einmal auf Deutschland beschränkt.57 Mit Blick auf die Schweiz jedoch lässt
sich konstatieren, die deutsche Legistik habe »den Murtener, Zürcher und jetzt
auch Luzerner Studiumsgängen [sic] zur Gesetzgebungslehre nichts Vergleichba-
res an die Seite zu stellen«.58 Insbesondere das an der Speyerer Hochschule »tradi-
tionelle« Lehrangebot zu »Rechtsgestaltung und Rechtsetzung«, das vor zwanzig
Jahren noch eigene Vorlesungen zur Gesetzgebungslehre umfasste,59 scheint zum
Erliegen gekommen zu sein: In den Vorlesungsverzeichnissen seit 2017 finden sich
keine einschlägigen Veranstaltungen, und dem Vernehmen nach fanden seit min-
destens zehn Jahren keine mehr statt.60

Diese stiefmütterliche Behandlung der Gesetzestechnik in der Lehre ist
durchaus überraschend – waren doch gerade deren frühe Pionierwerke Lehrbü-
cher gewesen,61 und oft aus entsprechenden Lehrveranstaltungen hervorgegan-

55 Kindermann, in: ders. (Fn. 34), S. 258, 264; ebenso ders. (Fn. 24), S. 213; schon Baden, in: Schre-
ckenberger/König/Zeh (Fn. 9), S. 187, 201 meinte, »daß derjenige, der mit Gesetzgebungsfragen
befaßt ist, mit seiner juristischen Grundausbildung vermutlich nicht hinkommen würde«; ähnl. Ada-
movich (Fn. 7), 209: »Der Juristenausbildung ist damit eine wichtige und bisher viel zu wenig
gewürdigte Aufgabe gestellt«; noch heute Fliedner, Rechtsetzung in Deutschland, 2013, S. 37:
»Gesetzgebung ist in der Regel kein Gegenstand der juristischen Ausbildung.«; optimistisch nur
Karpen, ZG 1994, 57, 59: »Der Rechtsunterricht nimmt zunehmend von der Gesetzesproduktion
Notiz«.

56 Schulze-Fielitz, JZ 2004, 862, 868: »Leistungsunterschiede der Fachreferate (auch) in Abhängigkeit
von der Häufigkeit von betreuten Gesetzgebungsprojekten verlangen eine weit stärkere systemati-
sche Ausbildung in Legistik; sie ist bislang weitgehend den (eher zufälligen) individuellen Fortbil-
dungsbedürfnissen des einzelnen Beamten überlassen.«

57 Für Österreich etwa Schefbeck/Breitwieser, in: 11. Klagenfurter Legistik-Gespräche, 2014, S. 8, 11:
»Ansätze zu systematischer legistischer Ausbildung sind freilich selten.«, daher sei »die legistische
Methode« durch »Ausbildung so fest in den mit praktischer legistischer Arbeit Befassten zu veran-
kern«, dass sie »sie auch gegen eine manchmal politisch bequeme Tendenz zu formaler Beliebigkeit
in der Rechtsetzung zu vertreten gewillt sind.« (10 f.).

58 Karpen, ZRP 2007, 234, 235 = JZ 2008, 135, 136, ähnl. zuvor in LeGes 2006, 125.
59 Bender/Gehm, ZG 1995, 164, 167 (bezogen auf Schreckenberger); zehn Jahre später noch Karpen

(Fn. 63).
60 Mündliche Auskunft des Koordinators für Politik- und Verwaltungsberatung am universitätszugehö-

rigen Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation (InGFA) v. 20.2.2019.
61 Schon die wegweisende Studie von Noll, Gesetzgebung, 1973 erschien in der Reihe »rororo stu-

dium« (ebd. S. 2) und plädierte dafür, Legistik in die juristische Ausbildung einzubeziehen (vgl.
Kluth, in: Kluth/Krings [Fn. 9], S. 15 Rn. 44); ähnliche didaktische Grundausrichtung im Titel von
Schneider (Fn. 44) und Hugger (Gesetze – ihre Vorbereitung, Abfassung und Prüfung. Ein Hand-
buch für Praxis und Studium, 1983); auch die von Hill als »Untersuchung« bezeichnete Einführung
in die Gesetzgebungslehre (1982) gilt als »Kurzlehrbuch« (Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 113).
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gen.62 Einzelheiten wurden freilich selten dokumentiert,63 Lehrpläne kaum überlie-
fert.64 Deshalb sei zumindest heute eine vollständige Bestandsaufnahme der
legistischen Lehre im Rechtsstudium versucht. Es finden sich mittlerweile fünf ein-
schlägige Studiengänge:

1. »Rechtsetzung und Rechtspolitik« an der HU Berlin (seit 2003)

Seit Erlass des Juristenausbildungsgesetzes (JAG),65 mit dem in Berlin das Schwer-
punktstudium eingeführt wurde, verfügt die Humboldt-Universität über einen
Schwerpunktbereich »Rechtsgestaltung und Rechtspolitik«.66 Konzipiert wurde er
weitgehend durch Klaus Meßerschmidt, Thilo Brandner und Theodor Schilling als
damaligen Habilitanden am Lehrstuhl Michael Kloepfers.67 Von Anfang an gehör-
ten »Gesetzgebungslehre«, »Gesetzgebungstechnik« und »Praktische Übungen in
Gesetzesgestaltung« zum Veranstaltungskanon.68 Mit der Studien- und Prüfungs-
ordnung 2008 entfielen die »praktischen Übungen«, und eine Vorlesung zum
»Rechtssetzungsrecht« wurde ergänzt.69 Diese Veranstaltung betont zwar ihre Ab-
grenzung »zur Gesetzgebungstechnik/Rechtsförmlichkeit«, umfasst aber durchaus
auch gesetzestechnische Themen wie »Die äußere Gestaltung des Gesetzes am
Bsp. von Bundesgesetzen, Sprache und Stil von Gesetzen« und »Gestaltungen von
und in Gesetzen«.70 Im Mai 2018 wurde schließlich auch die Bezeichnung des
Schwerpunkts in »Rechtsetzung und Rechtspolitik« geändert,71 um »klarer zu be-

62 Allein 1982 berichteten Hill (Fn. 61), S. V über seine »Vorlesung an der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel sowie eine Ferienakademie der Studienstiftung des Deutschen Volkes«, Wyduckel,
DVBl. 1982, 1175 Fn. 2 und Mattern, in: Kindermann (Fn. 34), S. 270, 277 (mit Anm. 20) über ein
»Seminar zur Gesetzgebungslehre und Gesetzgebungstechnik« »im Wintersemester 1981/82 an der
Universität Münster von Norbert Achterberg und Karl-Heinz Mattern« und Schneider 1982 (Fn. 44),
S. VIII und 3 über »Spezialvorlesungen« und »Seminare in Tübingen und Heidelberg«.

63 Bspw. Merten, in: Schreckenberger/König/Zeh (Fn. 9), S. 182, der 1983 erhoben hatte, dass nur eine
der 31 Rechtsfakultäten im »Vertiefungsstudium der einstufigen Juristenausbildung regelmäßig eine
eigene Lehrveranstaltung über Gesetzgebungslehre« anbot – ohne mitzuteilen welche. Eher unspe-
zifisch auch Hill und Schneider (Fn. 62) sowie Karpen, LeGes 2006, 125: »Kurse in Speyer und
Hamburg« (ebenso in ZRP 2007, 234, 235 und JZ 2008, 135, 136).

64 Wohl rein aspirativ die Lehrpläne von Mattern, in: Kindermann (Fn. 34), 270 für Fortbildung, Stu-
dium und Sekundarstufe II, sowie das »Outline of a Training course for Law Drafters« von Karpen,
Gesetzgebungslehre – neu evaluiert, 2008, S. 124–133; in Österreich knüpfte 2011 das »neue Curri-
culum auf Ebene des Bundes« an die Grundsätze der »Legistikausbildung in Wien, in der Steiermark
und in der Schweiz« an (Schefbeck/Breitwieser, Fn. 57).

65 Art. 1 G. v. 23.6.2003 (GVBl. S. 232). Alle zitierten Rechtsgrundlagen unter www.rewi.huberlin.de/
de/sp/rv/rewi.

66 § 17 II Nr. 2 StudPrO 2003 i.d.F. v. 30.11.2006 (AMBl. HU 64/2006).
67 Matthias Rossi, E-Mail v. 20.2.2019; vgl. auch Schulze-Fielitz, RW 2012, 489, 492 zum »jahrzehn-

telangen speziellen Interesse« Kloepfers, »in dessen Umfeld […] seit langem auch Dissertationen,
in den letzten Jahren auch Habilitationsschriften zur Gesetzgebung entstanden sind«.

68 StudPrO 2003 (Fn. 66), S. 11.
69 StudPrO 2008 v. 1.9.2008 (AMBl. HU 43/2008), S. 18 und (als »Rechtsetzungsrecht«) StudPrO

2015 v. 25.9.2015 (AMBl. HU 111/2015), S. 25 f.
70 Waldhoff, Vorlesungsgliederung WS 2018/19, Zitate von S. 2, 8 f. (web.archive.org/20190303203653/

waldhoff.rewi.hu-berlin.de/doc/vorlesung-rechtsetzungsrecht.pdf).
71 Art. I Nr. 2 lit. a Zweite Änderung der fachspezifischen StudPrO v. 15.5.2018 (AMBl. HU 33/2018).
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nennen«, dass er sich nicht mit dem »politischen und/oder soziologischen Vorgang
der Gestaltung des Rechts« befasst, »sondern eher rechtswissenschaftlichen Fra-
gen« wie »der ›handwerklichen‹ Umsetzung«,72 also mit der Gesetzestechnik.

Beide Semester des Schwerpunkts dienen je unterschiedlichen Lehrveranstaltun-
gen: Im Wintersemester einem Kanon der vier Vorlesungen »Rechtsetzungsrecht«,
»Gesetzgebungslehre, Gesetzgebungstechnik, Gesetzesfolgenabschätzung«, »Inter-
und supranationale Dimensionen der Rechtsetzung« und »Grundlagen der Rechtser-
zeugung und Rechtspolitik«, im Sommersemester jeweils wechselnden Veranstal-
tungen freieren Zuschnitts.73

2. »Gesetzgebungslehre« an der Universität Augsburg (seit 2011)

Ein Schüler Kloepfers, Matthias Rossi, unterrichtet seit 2011 alljährlich im Som-
mersemester eine Vorlesung zur »Gesetzgebungslehre« als eines von sieben Modu-
len des 2014 eingeführten Schwerpunkts »Grundlagen des Rechts«.74 Zu den The-
men der Vorlesung gehören unter anderem »Funktionen, Charakteristika und
Typen von Gesetzen«, »Inneres Gesetzgebungsverfahren« und »Kontrolle und
Korrektur von Gesetzen«.75

3. »Gesetzgebungs- und Verwaltungslehre« an der Universität Köln (seit 2015)

Auch im Schwerpunktbereich Öffentliches Recht an der Universität Köln bildet die
»Gesetzgebungs- und Verwaltungslehre« einen der elf optionalen Wahlbereiche im
Schwerpunktstudium.76 Wohl deshalb hielt Honorarprofessor Günter Krings im
Wintersemester 2015/16 eine gleichnamige Vorlesung, deren Inhalte sich aus den
online erhaltenen Vorlesungsfolien ergeben.77 Laut Vorlesungsverzeichnis wieder-
holte Krings die Veranstaltung noch zwei Mal, bevor Otto Depenheuer sie im Win-
tersemester 2018/19 übernahm.78

4. »Gesetzgebungswerkstatt« an der LMU München (seit 2017)

Bis 2019 integrierte nur eine Universität die Legistik ins Grund- oder Hauptstu-
dium: In München verwirklichten die Staatsrechtslehrer Martin Burgi und Ann-
Katrin Kaufhold eine Idee, die zuvor mindestens zehn Jahre in der Ausbildungs-
literatur geschlummert hatte: Das »Gesetzgebungs-Planspiel nach dem Vorbild

72 M.B., Referent für Studium und Lehre, Juristische Fakultät der HU, E-Mail v. 28.2.2019.
73 Abrufbar unter agnes.hu-berlin.de mit Veranstaltungsnummern 10620–10639 (so M.B., vorige Fn.).
74 Schwerpunkt IX lt. § 5 Abs. 3 lit. i Spiegelstr. 7 JAPO 2004 i.d.F. § 1 Nr. 1 lit. b der 8. Satzung zur

JAPO-Änderung v. 19.11.2014, Nr. L-1640-1-008, erreichbar unter t1p.de/u84 f.
75 Vorlesungsgliederung Stand 4.4.2018, zur Verfügung gestellt von Rossi, E-Mail v. 20.2.2019.
76 § 49 II Nr. 8 Spiegelstr. 2 StudPrO (web.archive.org/20190221092735/jura.uni-koeln.de/studpro_

2014.html).
77 Archiviert am 20.2.2019 unter web.archive.org, erreichbar unter t1p.de/doi5 und t1p.de/b6hx.
78 Veranstaltungssuche unter klips2.uni-koeln.de am 26.7.2019 nach: Gesetzgebungs*, alle Studien-

jahre seit 2013/14.
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der Moot-Courts«, das als Heranführung »insbesondere an die Gesetzestechnik«
vor allem deshalb als »didaktisch […] vorzugswürdig« angesehen wurde, weil es
»erlebbar« mache, dass »Gesetzgebung auch ein Akt ›umgekehrter Subsum-
tion‹« sei.79 Dieses Erlebnis bietet die Münchener Gesetzgebungswerkstatt seit
dem Sommersemester 2017 (2019 zum dritten Mal80) – und wurde dafür sogleich
mit einem Lehrinnovationspreis der LMU bedacht. Ziele und Ausgestaltung der
zweisemestrigen Veranstaltung wurden jüngst erläutert,81 bedürfen also keiner
erneuten Darstellung.

5. »Gesetzgebungslehre – Theorie und Praxis« an der MLU Halle (seit 2019)

Ein ähnliches Planspiel bietet seit dem Sommersemester 2019 auch die Universität
Halle an – im Rahmen einer Vorlesung zur Legistik, die den Erwerb eines Grund-
lagenscheins ermöglicht. Unterrichtet wird sie vom Staatsrechtslehrer Winfried
Kluth, dem stellvertretenden Vorsitzenden der DGG.82 Die Veranstaltung besteht
aus drei Teilen: Nach einer zwölfteiligen Einführung, die auch einen Überblick
über die Legistik als »Kunst der (guten) Gesetzgebung« umfasst, werden im zwei-
ten Abschnitt »in zwei von wissenschaftlichen Mitarbeitern begleiteten Arbeits-
gruppen […] zwei Gesetzesentwürfe ausgearbeitet, die gegensätzliche Lösungs-
vorschläge enthalten sollen«, und im dritten Abschnitt schließlich »in einer
Tagesveranstaltung in Berlin im Übungsplenarsaal des Deutschen Bundestages
[…] eine Bundestagsdebatte zu den beiden Gesetzesentwürfen simuliert und eine
Abstimmung durchgeführt«.83 Die Studierenden des ersten Jahrgangs befassten
sich in ihren Gesetzentwürfen »mit den Gefahren der Smartphone-Nutzung für
Minderjährige«, der zweite Durchgang soll im Sommersemester 2020 folgen.84

6. Perspektiven: Legistische Ausbildung in Europa

Die geschilderten Lehrangebote sind vielversprechend und belegen den »Auf-
schwung« der Gesetzgebungs-Lehre, der vor gut zehn Jahren von den »neuen
Schwerpunktstudienangeboten« erhofft worden war.85 Und doch findet sich Legis-
tik nur an knapp jeder achten deutschen Rechtsfakultät (5 von 42), im Kontrast zu
einer mehr als drei Mal so hohen Quote in der Schweiz: Neben dem »umfangrei-
chen und vielseitigen Angebot« an Fortbildungsveranstaltungen verfügt der univer-

79 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 122 Fn. 117.
80 Vgl. web.archive.org/20190405165109/jura.uni-muenchen.de/personen/k/kaufhold_ann_katrin.
81 Rast/Wilhelm, ZG 2019, 182.
82 Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e.V. (web.archive.org/20191108150608/dggev.de/vor-

stand).
83 Vorlesungsgliederung lt. Kluth (E-Mail v. 7.11.2019), und weiter: »Zudem findet ein Gespräch mit

dem Parlamentarischen Staatssekretär Prof. Dr. Günter Krings statt, der auch Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Gesetzgebung ist.«

84 Löwe, Die Gefahren der Smartphone-Nutzung (11.7.2019), web.archive.org/20191108150611/cam-
pus-halensis.de/artikel/die-gefahren-der-smartphone-nutzung.

85 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111.
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sitäre Lehrbetrieb im Nachbarland über ein legistisches Fernstudium in Genf sowie
Lehrveranstaltungen dort, in Luzern, Bern und Zürich, also an vier ihrer zehn
Rechtsfakultäten – und selbst das gilt noch als »Mauerblümchendasein«.86 So mein-
ten auch Schweizer Studierende, Gesetzgebung werde »im juristischen Studium oft-
mals wenig reflektiert« und initiierten in einer neuen Ausbildungszeitschrift den
Abdruck einer in zwölf Fortsetzungen aufgeteilten »Westentaschen-Gesetzgebungs-
lehre« über zwei Jahre hinweg.87 In deutschen Ausbildungszeitschriften hingegen
taucht die Legistik allenfalls selten und unsystematisch auf.88

Die mithin eher »geringe Präsenz der Gesetzgebungswissenschaft in der univer-
sitären Lehre« resultiert wohl nicht unwesentlich aus ihrer schon geringen Präsenz
in »den Lehrstuhldenominationen«:89 Dem im Schweizer Luzern mit Fakultäts-
gründung eingerichteten »Lehrstuhl für öffentliches Recht, Agrarrecht und Recht-
setzungslehre« (Paul Richli 2001–2011, seit 2016 Ehrensenator ohne Lehrstuhl),
dem traditionsreichen Zürcher »Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht sowie
Rechtsetzungslehre« (Peter Noll, Georg Müller, seit 2006 Felix Uhlmann), dem
Genfer Lehrstuhlschwerpunkt Légistique und Évaluation législative (Alexandre
Flückiger seit 2007) und der Zürcher SNF-Förderungsprofessur »Handlungsfor-
men der Gesetzessprache« (Stefan Höfler seit 2019) stand in Deutschland nie mehr
als ein öffentlich-rechtlicher Lehrstuhl gegenüber, »der Gesetzgebungslehre in sei-
ner Bezeichnung ausflaggt«:90 Nach Schreckenberger in Speyer (1978–1998)91 und
Hain in Mainz (2003–2008)92 pflegt nur noch Rossi in Augsburg (seit 2008) dieses
»spezielle Interesse«.93 Kein deutscher Lehrstuhl war je so spezialisiert wie etwa
das Zürcher »Zentrum für Rechtsetzungslehre« mit seinen bisher 18 Jahrestagun-
gen, zahlreichen Kolloquien, Kursen, Seminaren, usw.,94 und auch unter den Lehr-
aufträgen steht dem in Bern zum Titularprofessor und »Lehrbeauftragten für

86 Mader, LeGes 2006, 143 f.; vgl. auch Karpen, oben bei Fn. 58; weniger rosig die Lage in Österreich,
dazu Schäffer, LeGes 2006, 132, 138: »kein Pflichtfach in der juristischen Ausbildung«, und »auch
die Weiterbildung« liege nach »Schliessung der Verwaltungsakademie des Bundes im Argen«; diese
war schon vor vierzig Jahren die maßgebliche Institution der österreichischen Legistenausbildung
gewesen: Kindermann, in: ders. (Fn. 34), S. 258, 269 Anm. 47.

87 Daniel Kettiger (Begr.), Gesetzgebungszyklus, ius.full von 6/2004, S. 237 bis 5/2006, S. 189 (jew.
mit red. Notiz).

88 Bspw. Karpen (Fn. 3) und Meßerschmidt (Fn. 4) sowie jüngst Lepsius, JuS 2019, 14 und 123.
89 Zitate von Kluth, in: Kluth/Krings (Fn. 9), S. 19 f. Rn. 65; nach Meßerschmidt, ZJS 2008, 111 »fris-

tet die Gesetzgebungslehre […] nach wie vor ein Schattendasein«, nach de Maizière, ZG 2015, 1, 11
»leider ein Nischendasein«.

90 Schulze-Fielitz, RW 2012, 489, 492 über Matthias Rossi (oben 2.).
91 Merten (Fn. 63), S. 186: »Die Hochschule für Verwaltungswissenschaften verfügt seit dem Winter-

semester 1978/79 über einen Lehrstuhl für Rechtspolitik und Gesetzgebungslehre«, und weiter
Fn. 37: »Seit dem Sommersemester 1980 lautet die Bezeichnung Lehrstuhl für Rechtsphilosophie,
Rechtspolitik und Gesetzgebungslehre. Inhaber ist der Staatssekretär des Bundeskanzlers, Prof. Dr.
Waldemar Schreckenberger.« Schreckenberger wurde 1998 emeritiert.

92 Vgl. Emmenegger (Fn. 31), S. 2 Fn. 6: »In Mainz gibt es einen Lehrstuhl für Staats- und Verwal-
tungsrecht, Gesetzgebungslehre und ausländisches Öffentliches Recht (Karl-E[berhard] Hain).«
Hain wechselte 2008/09 nach Köln.

93 So Schulze-Fielitz, RW 2012, 489, 492 über Michael Kloepfer (vgl. oben Fn. 67).
94 Vgl. web.archive.org/20190726143528/ius.uzh.ch/de/research/units/zfr.html.

ZG 0179-4051_innenteil_2020_01.pdf   81 04.03.2020   08:28:25



80 Forum ZG 2020

Rechtsetzungslehre« berufenen stellvertretenden Fachbereichsleiter im Bundesamt
für Justiz Martin Wyss95 auf deutscher Seite allenfalls der Parlamentarische Staats-
sekretär Krings als Lehrbeauftragter in Köln gegenüber (oben 3.).

Jenseits des deutschsprachigen Raums fanden sich schon vor über 25 Jahren am-
bitioniertere Lehrangebote,96 und an der Universität Oslo wurde zum 1.10.2016 der
erste Lehrstuhl ausschließlich für Gesetzgebungslehre und Gesetzessprache (lov-
givningslære og klart lovspråk) eingerichtet. Darauf berufen wurde Jon Christian
Nordrum aus dem Justizministerium, der nun Gesetzgebungslehre (lovgivnings-
lære)97 und praktische Rechtsetzungstechnik (praktisk regelteknikk)98 unterrichtet
und beforscht. Finanziert wurde die Lebenszeitprofessur (nebst drei Forschungssti-
pendien) bis zu ihrer Verstetigung 2026 mit rund 3 Mio. Euro durch das norwegi-
sche Kommunal- und Modernisierungsministerium (KMD).99

Auch in Deutschland ist man sich weithin »einig, dass die Lehre verstärkt wer-
den muss«,100 wenngleich einzelne Normprüfer(innen) auch Bedenken anmelden:
Zu klein ist manchen die Zielgruppe, zu spezifisch die Eigenheiten der Bundeslän-
der. Deshalb findet auch das Schrifttum »gute Gründe« für einen Verzicht auf legis-
tische Lehre: »Juristen sind zuallererst Leser und Anwender von Gesetzen, nicht
deren Verfasser. Nur eine kleine Minderheit der Studierenden wird später […] mit
der Formulierung von Gesetzen zu tun haben.«101

IV. Desiderat 3: Digitalisierung von Arbeitsprozessen

Die Digitalisierung bildete den treuesten Begleiter aller Normprüfungstreffen:
Ging es beim Gründungstreffen um das vom BMI zu entwickelnde integrierte elek-

95 Personenprofil der Universität Bern, online unter web.archive.org/20190221105817/
oefre.unibe.ch/ueber_uns/personen/prof_wyss_martin/index_ger.html.

96 Für Polen und Kanada vgl. Karpen, ZG 1994, 57, 59: »Profess[o]r Andrzej Gwizdz von der Juristi-
schen Fakultät Warschau berichtete von jahrelangen Erfahrungen bei der Durchführung von Ge-
setzgebungskursen für etwa 20 Teilnehmer«; an der Universität Ottawa werden zum legistischen
Graduiertenkurs »nicht mehr als acht oder zehn Studenten zugelassen, und wenn sie den Kurs mit
einem Diplom in Gesetzgebung verlassen, haben sie gute Berufsaussichten in den Parlaments-
diensten des Bundes und der Provinzen.«

97 Elektive Lehrveranstaltung JUS5502 (Herbstsemester 2018–2019, zuvor Inge L. Backer seit 2014),
online unter web.archive.org/20190726144304/uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5502.

98 Praktikerfortbildung, dazu web.archive.org/20190221090536/jus.no/fagomraader/regelteknikk.
99 Budget 3 Mio. NOK p.a., ab 2026 Übernahme aus Grundfinanzierung der Rechtsfakultät Oslo, vgl.

Pressemitteilung des Kommunal- og moderniseringsdepartementet v. 26.8.2016 (t1p.de/bsn8), mit
verlinkter Absichtserklärung (pdf).

100 So Karpen, JZ 2008, 135, 136; Meßerschmidt, ZJS 2008, 224, 232 für die »Integration der interdis-
ziplinären Gesetzgebungslehre in das juristische Studium«; früher schon Mattern, in: Kindermann
(Fn. 34), 270, 276 zur »Notwendigkeit einer Ausbildung im Feld der Gesetzgebungslehre und der
Gesetzestechnik«; Nachw. auch in: Hill (Fn. 61), S. 8 f.; Ellwein, ZG 1990, 212: »Es gilt also, der
Rechtsgestaltung im weiteren Sinne im Jurastudium einen Platz zu verschaffen.«

101 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 112; zuvor bereits Mattern, in: Kindermann (Fn. 34), S. 270, 276:
»man wird hier nicht eine tiefgreifende Umgewichtung in der akademischen Lehre verlangen dür-
fen. Der überwiegende Teil aller Juristen wird nicht in die Lage kommen, an Gesetzentwürfen mit-
zuarbeiten.«

ZG 0179-4051_innenteil_2020_01.pdf   82 04.03.2020   08:28:25



ZG 2020 Hamann, Gesetzestechnik 81

tronische Gesetzgebungsverfahren (eGesetzgebung),102 stellte das BMJV beim
zweiten Treffen sein aus der Schreibhilfe LegisWrite der EU-Kommission fortent-
wickeltes Word-Add-In eNorm als einzige bislang realisierte elektronische Ar-
beitshilfe vor.103 Brandenburg erläuterte seinen Weg zur elektronischen Verkün-
dung, den sonst nur Bremen und das Saarland gegangen sind; nun erkundet auch
NRW diese Option in einem Frühstadium.104 Beim dritten Treffen schließlich kreis-
ten Diskussionen um dynamische Verweisungen auf Internetquellen anlässlich des
BVerwG-Urteils Az. 5 C 17.16, sowie um die »Digitalisierung von Handreichun-
gen zum Gesetzgebungsverfahren« (FÖV) und »Materialien zur deutschen Gesetz-
gebungslehre« (www.LegistiK.de). Der breite Raum, den die Digitalisierung mit-
hin bei den Normprüfungstreffen einnahm, entspricht ihrer gegenwärtigen
Bedeutung105 ebenso wie einer langen Tradition:

Schon früh zählte neben Logik und Linguistik auch die »künstliche Intelligenz
bzw. Informatik« zu den legistischen »Forschungsgegenständen«.106 Deshalb er-
folgte 1975 die »Wiederbele[b]ung der Gesetzgebungswissenschaft […] teil-
weise in einem atypischen Kontext, in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für
Mathematik und Datenverarbeitung«.107 Dort wurden Wege zur »automationsge-
rechten Rechtsetzung« eruiert,108 in Österreich kurz darauf sogar die »legisti-
schen Richtlinien« mit den »Richtlinien für die Abfassung automationsgerechter
Rechtsvorschriften […] zu einem einheitlichen Text zusammengefaßt«.109 In
Norwegen bemüht sich noch heute eine Arbeitsgruppe aus »Datenarchitekten, Ver-
waltungsinformatikern und technisch interessierten Juristen der verschiedenen Be-
hörden des Landes« um die »Digitalisierung des öffentlichen Sektors«, etwa am
23.4.2019 in einer Sitzung zu »digitalisierungsfreundlicher Gesetzgebung«.110

Auch das Schrifttum bestätigt den Bedarf nach solcher »Digitalisierungsfreund-
lichkeit«, etwa durch computergestützte Untersuchungen gesetzlicher Gliede-
rungsstrukturen,111 oder korpuslinguistische Begleitforschung zur Gesetzge-
bung.112 Dennoch sehen Tagungen und Festreden die Digitalisierung oft nur als

102 Zu diesem seit 2016 laufenden Projekt vgl. web.archive.org/20190304001315/eGesetzgebung.
bund.de.

103 Entwickelt seit 2005 im Projekt »Elektronische Arbeitshilfen und Verkündung« von der DIaLO-
GIKa Gesellschaft für angewandte Informatik mbH aus Saarbrücken, vgl. web.archive.org/
20190304001244/eNorm.bund.de.

104 Der Autor begleitete Vorarbeiten in den Jahren 2017 und 2018 mit eigenen Stellungnahmen.
105 Zur e-Verkündung ab 2022 vgl. Wieduwilt, Barley nimmt Dumont-Verlag das Gesetzblatt weg,

FAZ v. 23.12.2018.
106 Vgl. Meßerschmidt, ZJS 2008, 224, 231; Karpen, ZG 1986, 5, 30 (zur »Automationsgerechtig-

keit«), 31 (zu »Rechtsinformatik, Jurimetrics«); Schulze-Fielitz (Fn. 12), S. 24 zur »Rezeption
(sprach-)analytischen […] Denkens wohl auch vor den Herausforderungen der Elektronischen
Datenverarbeitung«.

107 Kluth, in: Kluth/Krings (Fn. 9), S. 16 Rn. 50: damals »Großforschungseinrichtung des Bundes«.
108 Dazu die Beiträge von Fiedler, Pultke, Motsch und Alpsten in: Rödig (Fn. 34), S. 666–721.
109 Kindermann (Fn. 24), S. 226.
110 So Veronika Haderlein-Høgberg, Senior Data Architect, Norwegian Tax Administration, E-Mail v.

3.4.2019.
111 So Hamann, ZG 2015, 381, 383, und weiter 395 zum IT-Potential einer »einigermaßen gleichför-

migen Gliederung«.
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Normierungsgegenstand, auf den Gesetzgebung reagieren müsse,113 nicht aber als
Veränderung von Art und Technik der Gesetzgebung selbst: Es fehlt an »innovati-
ven Vorschlägen« zu den »in der Informations- und Kommunikationsgesellschaft
vielleicht möglichen und angemessenen neuen Formen der Gesetzesgestaltung«.114

Auch hier lohnt ein rechtsvergleichender Blick ins europäische Ausland: Dort
diskutierte man bereits vor 25 Jahren über »computergestützte Gesetzgebungs-
kunst«,115 und der wichtigste legistische Beratungskreis Österreichs, die Klagenfur-
ter (inzwischen Linzer) Legistik-Gespräche, versteht sich selbst als »maßgebliches
Diskussionsforum« für »Gesetzgebungstechnik im Kontext von Rechtsinformatik
und Rechtspolitik«.116 Von Anfang an stand dort die Digitalisierung im Zentrum des
Interesses: Von der damals bereits vollzogenen »elektronischen Kundmachung«
(2004), über ein »XML-basiertes Austauschformat für legislative Dokumente«
(2005), sowie »Rechtsinformationssysteme« und das »Verhältnis von Legistik und
Rechtsinformation« (2006) zur »elektronischen Erzeugung kommunaler Rechts-
vorschriften« (2007) und »legislativem Fehler- und Wissensmanagement« (2009),
bis hin zur »authentischen Kundmachung der Landesgesetzblätter im Rechtsinfor-
mationssystem des Bundes« (2012).117 Die reichen Erfahrungen der österreichi-
schen Legistik, insbesondere mit der Einrichtung eines medienbruchfreien »Work-
flow-System des Parlaments«,118 könnten auch Deutschland den »Weg von
Gesetzgebung und Verwaltung in die digitale Welt«119 weisen.

V. Fazit und Ausblick

Die drei dargestellten Desiderate schneiden sich in einem Fluchtpunkt: Der digita-
len Verfügbarkeit legistischer Arbeits- und Rechtsgrundlagen. Sowohl die wissen-
schaftliche Untersuchung von Gesetzestechnik als auch ihre »gesetzgebungspra-
xisbezogene Lehre«,120 sowie die computergestützte Analyse und erst recht der
elektronische Erlass von Gesetzen bedürfen frei zugänglicher und sorgfältig aufbe-
reiteter Materialien zur Gesetzgebungslehre. Dem widmet sich nun eine neue On-
lineplattform mit Unterstützung des Bundesjustizministeriums, die beim dritten
Normprüfungstreffen vorgestellt wurde: www.LegistiK.de.

In diesem Portal stehen erstmals die meisten Fassungen der »Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung« (GGO) seit 1924 sowie alle Auflagen des »Handbuchs der
Rechtsförmlichkeit« (HdR) im digitalen Volltext zur Verfügung – durchsuchbar
und mit Sprungmarken aufbereitet. Das Archiv wächst kontinuierlich, verfügt über

112 Dazu bspw. Thieme und Baumann, jeweils in: Vogel (Hrsg.), Zugänge zur Rechtssemantik. Inter-
disziplinäre Ansätze im Zeitalter neuer Medien, 2015, S. 235 bzw. 254.

113 So etwa de Maizière, ZG 2015, 1, 7; Sack/Jacoby, ZG 2017, 70, 74; Hollenders, ZG 2018, 168.
114 Meßerschmidt, ZJS 2008, 111, 120.
115 Karpen, ZG 1994, 57, 58.
116 So Schefbeck/Breitwieser (Fn. 56), 13, 16 (Hervorhebung nur hier).
117 So die anschauliche Zusammenfassung von Schefbeck/Breitwieser (Fn. 56), 13–16.
118 Schäffer, LeGes 2006, 132, 134 mit Zusammenfassung des schon damals erreichten Stands.
119 So de Maizière, ZG 2015, 1, 11.
120 Begriff nach Schulze-Fielitz, JZ 2004, 862, 870.
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Links zu einschlägigen Quellen in der Schweiz und Österreich, sowie den erstmals
durchsuchbaren Volltext dreier historisch bedeutsamer Monographien zur Geset-
zestechnik aus dem unterbelichteten Jahrhundert 1862–1963. Insgesamt umfassen
die bislang zur Verfügung gestellten Dokumente knapp 2000 Druckseiten.

Man kann nur hoffen, dass diese Materialsammlung dabei hilft, die drei skiz-
zierten Desiderate einer vertieften Bearbeitung zuzuführen. Damit reiht sich auch
der vorliegende Text letztlich ein in die »übergroße Fülle« von »Tagungsberichten
aus Theorie und Praxis« der Gesetzgebung, von der Schulze-Fielitz einst meinte,
»ihre oft durchaus interessanten Themen« bedürften »einer vertieften Aufberei-
tung«, belegten aber einstweilen »mehr Problembewußtsein als Problemlösungs-
angebote«.121 Doch womöglich bringt bereits »mehr Problembewusstsein« eine
selbstverstärkende Rückkopplungsschleife in Gang: Verstärkter Austausch der
Normprüfungspraxis wirft methodisch anspruchsvolle Fragen auf, deren wissen-
schaftliche Behandlung – auch und gerade durch zivilrechtliche Methodenlehrer –
neue Lehrangebote für Studierende anregt, die wiederum genug kreative Geister in
diesen wichtigen Berufszweig spülen, um die Digitalisierung der Gesetzgebung
kraftvoll zu gestalten. Es wäre an der Zeit.

121 Schulze-Fielitz, ZG 2006, 209, 225.
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